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§ 31 BPSfVO

BPSfVO - Bergpolizeiverordnung fur die Seilfahrt

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Die Fordermaschine mul3 mit einem Geschwindigkeitsmesser ausgerustet sein, auf dem die zugelassenen
Hochstgeschwindigkeiten bei Seilfahrt und Guterforderung deutlich gekennzeichnet sind. Seine Anzeige darf
hoéchstens 5 v. H. unter der tatsachlichen Geschwindigkeit liegen.

2. (2)Betragt die zulassige Seilfahrtgeschwindigkeit mehr als 4 m/s, muR der Geschwindigkeitsmesser
selbstschreibend sein und den Verlauf der Geschwindigkeit wahrend des Treibens deutlich wiedergeben. Die
Schaubildstreifen missen mit Datumsangabe und Zeiteinteilung versehen sein.

In Kraft seit 01.10.1975 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 31 BPSfVO
	BPSfVO - Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt


